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Fachkräfte in Kindertagesstätten
hier: a) Anwendung der Richtlinien über die Dienstplangestaltung
        b) Ableistung von Überstunden bzw. Mehrarbeitsstunden


Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Richtlinien über die Dienstplangestaltung

1. Das Diakonische Werk hat in den Dimensionen 4/92 erstmals Richtlinien für die Dienstplangestaltung in Kindertagesstätten veröffentlicht, die inzwischen auch in Band 2 der Loseblatt-Sammlung „Gesetze-Richtlinien für evangelische Kindertages​stätten in Baden“ unter Buchst. D abgedruckt wurden.

2. Die unter Ziff. 3 der Richtlinien aufgeführten Zeiten sind exemplarische Beispiele. Dies kommt auch in den Richtlinien eindeutig zum Ausdruck; ebenso ist herausge​stellt, daß die Zahlenangaben untereinander verschiebbar sind. Die konkreten Durch​schnittszeitwerte, die in einer Einrichtung anfallen, regeln sich nach der Konzeption der Kindertagesstätte und der Planung im einzelnen. Sie können nicht generalisiert werden für alle Kindertagesstätten. Letztlich ist vom Kindergartenträger im Rahmen des Direktionsrechtes nach Anhörung der Leiterin zu entscheiden, wie die Aufteilung der Verfügungszeit unter Berücksichtigung der Konzeption der Einrichtung und der örtlichen Besonderheiten erfolgt.

3. Von der allgemeinen regelmäßigen Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden sind 30,25 Wochenstunden für die Arbeit in der Gruppe und 8,25 Wochenstunden für die unter „Verfügungszeit“ aufgelisteten Aufgaben vorgesehen. Es sind Durchschnitts​werte, die sich auf den in § 3 a Abs. 2 AR-HAng festgelegten Ausgleichszeitraum von 6 Monaten beziehen.

4. Die Aussage in den Richtlinien für die Dienstplangestaltung zu „unregelmäßigen Auf​gaben“, die entsprechend der Konzeption einer Einrichtung unterschiedliche Schwer​punkte haben, sind nur verständlich, wenn diese Zeiten als Gesamtpool über viele Wochen (empfohlen ½ Jahr analog Ziffer II Abschnitt Nr. 1) für geplante, aber auch für unvorhergesehene Aktivitäten verstanden werden.

5. Sogenannte Fixpunkte in der Verfügungszeit, denen die Dienstbesprechungen zuzu​ordnen sind, sind für alle Mitarbeiterinnen in einer Kindertagesstätte, also für voll- und teilzeitbeschäftigte Fachkräfte sowie unabhängig davon, ob als Leiterin oder als Grup​penleiterin oder als Zweitkraft eingesetzt, verbindlich und sollten generell zeitlich festgelegt sein. Bereits bei der pädagogischen und praktischen Vor- und Nachberei​tung hat nicht jede Funktionsstelle in der Einrichtung die gleichen Aufgaben. So kann bei Teilzeitkräften mit Zweitkraftfunktion die praktische Vorbereitung auch in der Öff​nungszeit durchgeführt werden, wenn wenige Kinder anwesend sind, wie dies bereits auch in der Praxis geschieht.

6. Es ist anzustreben, daß insbesondere in großen Einrichtungen die zu tätigenden Ein​käufe an Verbrauchsmaterialien rationeller und gezielter durchgeführt werden und hierfür sowie auch für sonstige Verrichtungen möglichst Mitarbeiterinnen herangezo​gen wer​den, die nicht so große Verantwortung wie Leiterinnen und Gruppenleiterin​nen tragen. Auch ist es nicht notwendig, daß Teilzeitkräfte an allen Elternabenden teil​nehmen, da sonst die Ausgleichszeiten dieser Kräfte übermäßig ansteigen und sie für die Arbeit unmittelbar mit den Kindern in nicht zu vertretendem Maße ausfallen.

7. Bei entsprechender Planung müßte die vorgesehene Verfügungszeit bei jährlich 44 Arbeitswochen allen Mitarbeiterinnen ausreichen, um die wahrzunehmenden Auf​gaben sachgerecht erfüllen zu können. Es muß Prioritätensetzung hinsichtlich unum​gänglicher, notwendiger und wünschenswerter Aufgaben erfolgen. Leiterinnen sind zudem vom Gruppendienst zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben im notwendi​gen Umfang im Rahmen der vom Diakonischen Werk erlassenen Richtlinien freizu​stellen.

8. Es bestehen keine Bedenken, wenn den Fachkräften entsprechend den Darlegungen unter Ziff. 3 Unterabs. 2 Satz 2 der Richtlinien über die Dienstplangestaltung in Kin​dertagesstätten (exemplarische Beispiele) gestattet wird, die pädagogische Vorberei​tung zu Hause abzuleisten. Der hierfür in den Richtlinien veranschlagte Zeitaufwand von pauschal 2,5 Stunden je Woche ist ausreichend bemessen, so daß dann für die weiteren während der Verfügungszeit wahrzunehmenden Aufgaben ein restlicher Zeit​aufwand von durchschnittlich 5,75 Wochenstunden verbleibt. Der Kindergartenträger kann jedoch im Rahmen des Direktionsrechtes (Weisungsrechtes), das sich auf Zeit, Ort und Art der Arbeitsleistung bezieht, nach billigem Ermessen bestimmen, daß auch die pädagogische Vorbereitung in der Einrichtung zu erfolgen hat. Soweit Leistungs​bestimmung nach „billigem Ermessen“ zu geschehen hat, erfordert dies eine Abwä​gung der Interessenlage beider Parteien.

II. Ableistung von Überstunden/Mehrarbeitsstunden durch die Fachkräfte in Kindertages​stätten

1. Auf das Arbeitsverhältnis der hauptberuflichen Angestellten der Evangelischen Lan​deskirche in Baden, ihrer Kirchenbezirke und Kirchengemeinden findet der BAT nach Maßgabe der AR-HAng Anwendung. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BAT beträgt die regel​mäßige Arbeitszeit durchschnittlich 38,5 Wochenstunden. Die Festlegung der re​gelmäßigen Arbeitszeit auf eine durchschnittliche wöchentliche Stundenzahl ermög​licht es, den Dienstplan so zu gestalten, daß die im Tarifvertrag festgelegte Stunden​zahl in einer Woche überschritten oder unterschritten werden kann. § 15 Abs. 1 Satz 2 BAT sieht für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentli​chen Arbeitszeit einen Zeitraum von 8 Wochen vor. Gem. § 3 a Abs. 2 AR-Hang wurde für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Kindertagesstätten der Ausgleichszeit​raum auf 6 Monate verlängert. Demzufolge fallen für Fachkräfte in Kindertagesstätten Über​stunden im Sinne von § 17 BAT nur dann an, wenn sich innerhalb des 6-Mo​natszeit​raums ein Durchschnitt ergibt, der über der tariflich festgelegten Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden liegt, d.h. mehr als (6 Monate = 26 Wochen je 38,5 Stun​den) 1001 Arbeitsstunden abgeleistet wurden. Dabei sind für Tage, an denen die Mit​ar​beite​rin/der Mitarbeiter infolge Krankheit, Urlaub oder bezahlter Arbeitsbefreiung nach § 52 BAT gefehlt hat sowie für Wochenfeiertage, an denen die Mitarbeiterin/der Mitar​beiter von der Arbeit freigestellt war, die Stunden anzusetzen, die dienstplanmä​ßig bzw. be​triebsüblich im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit angefallen wären. Es ist zweckmäßig, den Beginn des 26 Wochen umfassenden Ausgleichszeitrau​mes jeweils auf den Beginn des Kindergartenjahres (1. August) festzusetzen, so daß der sich dann anschließende Ausgleichszeitraum jeweils am 1.2. eines Jahres be​ginnt. Ist der Be​ginn des Ausgleichszeitraumes nicht festgelegt, sind nach einer Ent​scheidung des Bundesarbeitsgerichtes, die sich allerdings auf den Regelausgleichs​zeitraum von 8 Wochen bezogen hat, bei der Feststellung, ob die durchschnittliche re​gelmäßige Ar​beitszeit überschritten wurde, jeweils die vorangegangenen 7 Wochen und die dar​auf folgenden 8 Wochen mit einzubeziehen (bei einem Ausgleichszeitraum von 26 Wochen demzufolge die vorangegangenen 25 Wochen und die folgenden 25 Wo​chen).

2. Um die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst flexibler gestalten zu können, wurde § 15 Abs. 1 Satz 2 BAT durch den am 1.7.1994 in Kraft tretenden 69. Änderungstarifvertrag zum BAT dahingehend geändert, daß anstelle der 8 Wochen allgemein 26 Wochen treten.

3. Die Feststellung, ob Überstunden im Sinne von § 17 BAT angefallen sind, die dann durch Arbeitsbefreiung auszugleichen sind oder für die, soweit ein Freizeitausgleich nicht möglich ist, Überstundenvergütung zu gewähren ist, kann sich demzufolge nur auf die Gesamtarbeitszeit und nicht nur einzelne Teilaufgabenbereiche (wie Verfü​gungszeit) beziehen.

4. Wegen der anfallenden unregelmäßigen Aufgaben (Ziff. 2.2 der Richtlinien über die Dienstplangestaltung) muß von den in den Kindertagesstätten tätigen Fachkräften ein Arbeitszeitnachweis geführt werden, der sich auf die Gesamtarbeitszeit (Einsatzzeit in der Gruppe sowie Verfügungszeit) zu beziehen hat und der dann auch als Grundlage für die Feststellung dienen kann, ob in dem 26-wöchigen Ausgleichszeitraum ange​ordnete und damit ausgleichspflichtige Überstunden, oder, soweit es sich um teilzeit​beschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter handelt, Mehrarbeitsstunden abgeleistet wurden.

5. Daß Gewährung von Freizeitausgleich bzw. Vergütungszahlung nur für auf Nachweis tatsächlich geleistete Überstunden/Mehrarbeitsstunden in Betracht kommen kann, ergibt sich aus den einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des KVHG, die Leistungen/Zahlungen, die nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruhen, grund​sätzlich nicht zulassen.

Ein vom Diakonischen Werk erstelltes Arbeitszeitnachweis-Muster, das derzeit in mehreren Ein​richtungen erprobt wird, ist beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Dr. Jacobs)
Kirchenrechtsrat

Anlage: 1

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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